
Statuten des Vereins Schaffhauser Jazzfestival 

Walther-Bringolf-Platz 8, 8200 Schaffhausen 

Art. 1 Form 

Unter dem Namen "Schaffhauser Jazzfestival" besteht ein Verein gemäss Art. 60 ff. 
ZGB mit Sitz in Schaffhausen, der politisch unabhängig und konfessionell neutral ist. 

Art. 2 Zweck 

Der Verein bezweckt die jährliche Organisation und Durchführung des Schaffhauser 
Jazzfestivals. Das Festival ist insbesondere konzipiert als Werkschau der Schweizer 
Szene im Bereich Jazz und improvisierte Musik. Zudem leistet er einen Beitrag zur 
Förderung der Schweizer Jazzmusik. 

Der Verein ist ausschliesslich gemeinnützig tätig und verfolgt keine Erwerbs- oder 
Selbsthilfezwecke. Die Organe sind ehrenamtlich tätig. 

Art. 3 Mittel 

Zur Verfolgung des Vereinszwecks verfügt der Verein über folgende Mittel: 

• Mitgliederbeiträge

• Gönnerbeiträge

• Erträge aus eigenen Veranstaltungen

• Subventionen

• Erträge aus Leistungsvereinbarungen

• Spenden und Zuwendungen aller Art

Die Mitgliederbeiträge werden jährlich durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 
Ehrenmitglieder und amtierende Vorstandsmitglieder sind vom Beitrag befreit. 

Art. 4 Mitgliedschaft 

Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, denen der 
Vereinszweck ein Anliegen ist. 

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch den Vorstand und durch die Bezahlung 
des Jahresbeitrages. 

Der Eintritt in den Verein kann jederzeit erfolgen, Aufnahmegesuche sind an den 
Vorstand zu richten; über die Aufnahme entscheidet der Vorstand endgültig. 

Personen, die sich in besonderem Masse für den Verein eingesetzt haben, kann auf 
Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen werden. Sie haben kein Stimmrecht. 








